Zulage für Schulreferenten und Schulreferentinnen



[bookmark: SOSO]Sie wurden mit Wirkung 01. zum Schulreferenten im Dekanatsbezirk Lohr a. Main ernannt. Die Zulage für Schulreferenten und Schulreferentinnen wird anteilig in Höhe der 1-fachen Dekanatszulage und nach dem Verhältnis der Funktion zur Tätigkeit im Rahmen eines vollen Beschäftigungsauftrages, jedoch mindestens im Umfang von 0,5 gewährt. Sie erlangt Ruhegehaltfähigkeit, wenn die Funktion zehn Jahre lang ununterbrochen ausgeübt wurde. Diese Voraussetzung ist bei Ihnen ab 01.  erreicht. 

[bookmark: _GoBack]Wir zahlen Ihnen ab 01. die Funktionszulage gem. §§ 4 Abs. 2 der Anlage 5 DiVO i. V. m  § 30 KBBesG i. V. m. 6 Abs. 1 Nr. 1 DVKBBesG  in Höhe von derzeit monatlich  € (=186,18 €*x).

Den genauen Zahlbetrag bitten wir, Ihrer Bezügemitteilung zu entnehmen.


[bookmark: bm_Verteiler]II. Abdruck
· [bookmark: bm_Verteiler_Ende]SB Abrechnung F 4.6-P1.  z. K. und weiteren Verwendung


III. SAP erfasst: 

IV. WV:  (Ruhegehaltsfähigkeit prüfen)

